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Referat 63 (Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle) 
 
Öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A - Abschnitt 1 
Vergabenummer: 16-0339-00 
 
Die Stadt Gelsenkirchen (63/4.1 Zentrale Vergabestelle) führt für das Referat Verkehr folgende 
Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A - Abschnitt 1, dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nord-
rhein-Westfalen (TVgG-NRW), den Teilnahmebedingungen (TB-GE-VOB) der Stadt Gelsenkirchen 
für die Vergabe von Bauleistungen und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB-GE-VOB) 
der Stadt Gelsenkirchen für die Ausführung von Bauleistungen, durch: 
 
Verkehrswegebauarbeiten 
Hans-Böckler-Allee (östliche Seite) zwischen Kurfürstenstraße bis Haltestelle  
Boniverstraße in Gelsenkirchen 
Gehweg- und Radwegeinstandsetzung 
 
Art und Umfang der auszuführenden Leistung: 
100 m   Bordsteine liefern und setzen Form T 8/20 
    5 St. Wurzelstöcke bis 30 cm roden 
    2 St. Wurzelstöcke 30 - 50 cm roden 
320 m² bituminöse Befestigung bis 10 cm aufnehmen 
160 m² Pflaster aufnehmen und entsorgen 
480 m² Erdplanum Geh- und Radwege 
185 m  Bordstein Form T aufnehmen 
  50 m³ ungebundenen Oberbau aufnehmen und entsorgen 
    3 m³ Oberboden abtragen, fördern und abkippen 
    3 m³ Füllboden liefern und profilgerecht einbauen 
105 t    Tragschicht im Gehweg herstellen 0/22 
105 t    Naturstein 0/22 liefern 
320 m² Betonpflaster 20/10/8 grau liefern 
160 m² Betonpflaster 20/10/8 rot liefern 
100 m  Betonpflaster schneiden 
480 m² Pflaster verlegen und Pflasterfugenfüllung 
  10 m  Bordsteine aufnehmen und entsorgen 
  10 m  Bordsteine setzen  
 
Frist für die Ausführung: I. Quartal 2017 
 
Die spätere Auftragsvergabe erfolgt durch das Referat 69 - Verkehr  
(Auftraggeber).  
 
 
Eignungskriterien / Bewerbungskriterien: 
 
Für die Vergabe kommen nur Bieter in Frage, die nachweisen können, dass sie bereits vergleich-
bare Arbeiten ähnlichen Umfangs ausgeführt haben. Bieter müssen auf Verlangen des Auftragge-
bers ihre Eignung durch entsprechende Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und Referen-
zen (unter Angabe der ausgeführten Aufträge und Auftraggeber) nachweisen.  
 
Der Auftraggeber behält sich vor, bei Öffentlichen Ausschreibungen (gem. § 3 Abs. 1 VOB/A) die 
in § 6a  Abs. 2 VOB/A genannten Angaben sowie Referenzen, auch noch nach dem Eröffnungs-
termin und bis zur Zuschlagserteilung innerhalb von 6 Kalendertagen anzufordern.  
 
Mit Abgabe des Angebotes sind die folgenden Verpflichtungserklärungen für Auftragnehmer und 
deren Nachunternehmer sowie Verleiher von Arbeitskräften gemäß dem Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) abzugeben: 

 Verpflichtungserklärung zu Tariftreue- und Mindestentlohnung 
 Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG-NRW zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 
 Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und Förderung der Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie 
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Weitere geforderte Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und Referenzen, die mit dem An-
gebot abzugeben sind: 
Keine 
 
Fehlende Unterlagen sind gem. § 16a VOB/A spätestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Auf-
forderung durch den Auftraggeber vorzulegen. 
 
Die Abgabe der Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und Referenzen kann mit der vom 
Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen, sofern diese 
Bestandteil des Präqualifizierungsverfahrens sind. Die Nummer der Eintragung in das Präqualifika-
tionsverzeichnis ist dann im Angebotsschreiben einzutragen. Der Auftraggeber akzeptiert als vor-
läufigen Nachweis auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Nebenangebote sind zugelassen. Sie müssen als Mindestanforderung, sofern in den Vergabeun-
terlagen keine weitergehenden Anforderungen gestellt werden, den Konstruktionsprinzipien und 
den vom Auftraggeber vorgesehenen Planungsvorgaben entsprechen. 
Nebenangebote sind nicht zugelassen: Für die ausgeschriebenen Materialien der 
Schottertragschichten 
 
Zuschlagskriterien / Wertungskriterien (Gewichtung): 
Preis (100 %) 
 
Das Entgelt für die Vergabeunterlagen in Papierform beträgt 9,00 €. Es wird nicht erstattet und ist 
an die Stadt Gelsenkirchen, Referat 20 - Stadtkämmerei und Finanzen zu überweisen. Sparkasse 
Gelsenkirchen, IBAN DE62 42050001 0101000774, BIC: WELADED1GEK. Als Verwendungs-
zweck ist anzugeben: BSt.: 99 0214 5278; Vergabe-Nr.: 16-0339-00 
 
Die Vergabeunterlagen werden bei Anforderung in Papierform gegen Vorlage der Einzahlungsquit-
tung ab dem 05.12.2016 und nur bis zum 05.01.2017 (Ausschlussfrist) bei der Stadt Gelsenkir-
chen, Referat 63 - Bauordnung und Bauverwaltung, 63/4.1 Zentrale Vergabestelle, Rathaus 
Buer, Zimmer 56, Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen, Tel.: 0209 169-4833, Telefax: 
0209 169-4821, E-Mail: zentrale.vergabestelle@gelsenkirchen.de während der Öffnungszeiten 
ausgegeben oder auf schriftliche Anforderung auf dem Postweg zugesandt. Das Versandrisiko 
trägt der Empfänger. 
An der v.g. Stelle können die Vergabeunterlagen zuvor auch eingesehen werden. 
 
Fragen sind schriftlich, per E-Mail oder Telefax, bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der An-
gebotsfrist an die Vergabestelle zu richten. Verbindliche Antworten erfolgen schriftlich, per E-Mail 
oder Telefax bzw. werden bei elektronischen Vergabeverfahren in der Download-Plattform zur ent-
sprechenden Vergabe bis 4 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist veröffentlicht. Ein übermit-
telter oder auf der Download-Plattform eingestellter Nachtrag wird Teil der Vergabeunterlagen. 
 
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen und im verschlossenen Umschlag einzu-
reichen. Der den Vergabeunterlagen beigefügte Umschlagaufkleber ist zu verwenden. Elektroni-
sche Angebote sind nicht zugelassen. Eine Übermittlung der Angebote auf elektronischem Wege 
(z.B. per E-Mail, CD oder per Telefax) ist nicht gestattet. 
 
Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote / Eröffnungstermin im Beisein der Bieter oder 
ihrer Bevollmächtigten: 12.01.2017, 14:00 Uhr. 
 
Ort der Eröffnung der Angebote / Anschrift für die Einreichung der Angebote: 
Stadt Gelsenkirchen, Referat 63 - Bauordnung und Bauverwaltung, 
63/4.1 Zentrale Vergabestelle, Rathaus Buer, Zimmer 60, Goldbergstraße 12, 
45894 Gelsenkirchen. 
Bei Postbeförderung trägt der Bieter das Risiko der rechtzeitigen Zustellung. 
 
Ablauf der Bindefrist: 12.02.2017, 24:00 Uhr. 
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Die Bewerber bzw. Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabe-
bestimmungen gem. § 21 VOB/A an folgende Nachprüfungsstelle wenden: 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 34 - VOB-Stelle, Domplatz 36, 48143 Münster 
 
 
Gelsenkirchen, 23.11.2016 

I. A. Schlüter 


